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Vertrauen: sehr hoch
Weiterempfehlung: sehr hoch

Mit cobra die Chancen der DSGVO nutzen:

Für eine neue, vertrauensvolle Qualität der Interaktion 
mit Kunden und Interessenten. Unternehmensweit, 
individuell, zielgerichtet und rechtskonform.

 datenschutzready#

Telefon 07531 8101-66
kundenberatung@cobra.de

Jetzt informieren und 
Präsentationstermin vereinbaren!
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Liebe Leserinnen und Leser,

die Datenschutz-Grundverordnung muss bereits seit 
dem 25. Mai 2018 angewendet werden. Erste verhäng-
te Bußgelder entfachen die Diskussion um die neue 
Rechtslage erneut. Kein Wunder, denn laut einer im 
Januar 2019 von cobra durchgeführten Blitzumfrage 
zum Umsetzungsstatus der DSGVO sehen sich auch 
bis Ende 2019 noch rund 20% der befragten Unter-
nehmen nicht in der Lage die komplexen Anforde-
rungen der DSGVO vollständig umgesetzt zu ha-
ben.

Die DSGVO stellt dabei vor allem Marketiers 
und Vertriebler vor ganz neue Herausforderun-
gen und macht Marketing-Aktivitäten definitiv 
nicht einfacher. Starke, verlässliche Tools sind 
gefragt, um weiterhin mit freiem Kopf und un-
belastet seine Kampagnen zügig und effizient 
fahren zu können und trotzdem vollständig 
auf der rechtssicheren Seite zu sein.

Bereits lange vor Gültigwerden der DSG-
VO hat sich unser Entwickler-Team mit 
der Umsetzung der neuen Anforderungen 

in der Software beschäftigt. Wir haben einmal zusammengerech-
net und sage und schreibe 50 Mannjahre in die Entwicklung einer 
DATENSCHUTZ-ready-Version von cobra CRM investiert, die die 
Anforderungen des Gesetzgebers von Grund auf erfüllt. Das ist ein-
zigartig im Markt und macht die hohe Komplexität deutlich, die die 
Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung allen Unternehmen 
beschert; es macht sie aber auch beherrschbar.

Damit die Einhaltung des Datenschutzes für Sie genauso zum Kin-
derspiel wird, wie die Neukundengewinnung und Kundenbindung, 
haben wir Ihnen in diesem Buch die wichtigsten Informationen zum 
Datenschutz zusammengetragen. Viele praxisnahe Beispiele, Mus-
tervorlagen und Checklisten runden dieses Buch zur DSGVO ab.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Jürgen Litz
Geschäftsführer der cobra GmbH

Konstanz, März 2019
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25. Mai 2018 - seit diesem Stichtag findet die DSGVO Anwendung. Sie besteht aus 99 
Artikeln und 173 Erwägungsgründen, die das BDSG abgelöst haben. Nationale An-
passungen können nur im Rahmen der sogenannten Öffnungsklauseln (an etwa 50 
Stellen) stattfinden. Diese können sich jedoch nicht über die Landesgrenzen hinweg 
erstrecken – ein Unternehmen mit mehreren Sitzen im Ausland, muss sich dann an 
die verschiedenen Rechtsvorschriften halten. Mit der DSGVO wird der bisherige „Fli-
ckenteppich“ an nationalen Regelungen durch eine einzige europäische Regelung 
bereinigt werden. Da in Deutschland mit dem Bundesdatenschutzgesetz bereits ein 
hoher Standard vorhanden war, sind die Neuerungen nicht so drastisch wie vermut-
lich in anderen EU-Ländern.

Zu den großen Neuerungen zählen:
.   Die Anwendbarkeit europäischen Datenschutzrechts auf außereuropäische 
    Internetdienstleister,
.   Deutliche Anhebung der Bußgelder bei Verstoß,
.   Das Recht, seine Daten in einem Format zu erhalten, mit dem man den Anbieter 
    wechseln kann (Datenportabilität),
.   Ausweitung der Betroffenenrechte,
.   Der One-Stop-Shop-Mechanismus.

Auch wenn die DSGVO bereits seit dem 25. Mai 2018 angewendet werden muss, 
haben viele Unternehmen die neuen Anforderungen noch nicht umgesetzt. Dabei 
können Fehler beim Datenschutz erhebliche Auswirkungen haben - es drohen Buß-
gelder von bis zu 20 Mio. Euro oder vier Prozent des Jahresumsatzes. Betroffen sind 
nach Art. 2 Abs. 1 DSGVO alle Unternehmen, die personenbezogene Daten ganz 

oder teilweise automatisch verarbeiten. Aber auch bei nichtautomatisierter Ver-
arbeitung personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem gespeichert sind 
oder gespeichert werden sollen, muss man sich an die gesetzlichen Vorgaben der 
DSGVO halten. Es gibt nur wenige Ausnahmen, die in Art. 2 Abs. 2 DSGVO geregelt 
sind. Eine Verlegung des Unternehmenssitzes in das außereuropäische Ausland ist 
übrigens zwecklos, um der DSGVO zu entkommen. Sie müssen sich auch dann an 
die gesetzlichen Vorgaben halten, wenn Sie EU-Bürgern Ihre Waren bzw. Dienst-
leistungen anbieten – kostenlose Angebote sind davon nicht ausgenommen! Des-
halb müssen auch entsprechende Unternehmen außerhalb der EU Ihre Prozesse an 
die DSGVO anpassen. Gerade in Bezug auf die Dokumentationspflichten sollte Ihre 
Software-Landschaft dahingehend überprüft werden, ob Sie den Anforderungen 
der DSGVO entsprechen. Verantwortliche sind dazu verpflichtet, die Einhaltung 
des Datenschutzgesetzes in Form eines Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkei-
ten nachweisen zu können. Davon ausgenommen sind Unternehmen, die weniger 
als 250 Mitarbeiter beschäftigen! Das trifft allerdings nicht zu, wenn es sich bei 
den verarbeiteten Daten um sensible Daten (z. B. strafrechtliche Verurteilungen) 
handelt oder wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten nicht nur gelegent-
lich erfolgt. Da aber viele Unternehmen auch online sehr aktiv sind und hierüber 
oft Daten erfassen, müssen wohl auch die meisten Unternehmen mit weniger als 
250 Mitarbeiter die Dokumentationspflichten in vollem Umfang erfüllen. 

Auf den nachfolgenden Seiten möchten wir Ihnen einen Überblick über die wich-
tigsten DSGVO Anforderungen und Änderungen geben, die Sie unbedingt kennen 
und umgesetzt haben sollten. 

Einleitung
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DSGVO: Ein erster Überblick

Grundsatz der Transparenz
Laut dem Grundsatz der Transparenz dürfen personen-
bezogene Daten „auf rechtmäßige Weise, nach Treu und 
Glauben und in einer für die betroffene Person nachvoll-
ziehbaren Weise verarbeitet werden“. Das bedeutet für 
Sie, dass der Umfang, der Zweck sowie die Speicherdauer 
der erhobenen Daten konsequent hinterlegt sein muss, 
sodass Sie die betroffene Person entsprechend darüber 
informieren können. Durch die Forderung der Transpa-
renz ergeben sich auch einige interne Dokumentations-
pflichten und -empfehlungen, die eingehalten werden 
sollten, da im weiteren Verlauf der DSGVO immer auch 
die Rechenschaftspflicht betont wird. 

Grundsatz der Zweckbindung
Sie müssen die betroffene Person nicht nur darüber 
informieren, zu welchem Zweck die Verarbeitung der 
Daten erfolgt – Sie dürfen die erhobenen Daten auch 
nur zu dem angegebenen Zweck nutzen. 

Grundsatz der Datenminimierung
Bei der Erhebung von Daten ist darauf zu achten, dass 
diese „dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf 
das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß 
beschränkt“ sind. Für die Bestellung eines Newsletters 
ist es bspw. nicht relevant zu wissen, welchen Beruf ein 
Kunde ausübt – diese Angabe ist für die Zweckerfül-
lung nicht notwendig und sollte gemäß dem Grundsatz 
der Datenminimierung nicht erhoben werden.

Grundsatz der Richtigkeit
Personenbezogene Daten müssen „sachlich richtig und 
erforderlichenfalls auf dem neusten Stand sein; es sind 
alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit per-
sonenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke 
ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich ge-
löscht oder berichtigt werden“.

Grundsatz der Speicherbegrenzung
Entsprechend dem Grundsatz der Speicherbegrenzung 
müssen die Daten „in einer Form gespeichert werden, 
die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so 
lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie ver-
arbeitet werden, erforderlich ist“.

Grundsatz der Integrität und Vertraulichkeit
Sie sind dazu verpflichtet, dass die Art und Weise der 
Verarbeitung „eine angemessene Sicherheit der per-
sonenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich 
Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbei-
tung und vor unbeabsichtigten Verlust, unbeabsich-
tigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung 
durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen“.

Bevor wir auf den folgenden Seiten den wichtigsten Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung auf den Grund 
gehen, verschaffen wir uns in diesem Kapitel einen allgemeinen Überblick und widmen uns dabei vor allem den 
Grundsätzen der DSGVO, die in Artikel 5 geregelt sind:
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Diese definierten Grundsätze stellen die Basis für die 
gesamte Erhebung, Verarbeitung und Nutzung perso-
nenbezogener Daten. Für deren Einhaltung ist der Ver-
antwortliche zuständig. 

Aber wer ist eigentlich der Verantwortliche? 
Gemäß Artikel 4 der DSGVO wird als Verantwortlicher 
„die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrich-
tung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit 
anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten entscheidet“ definiert. In 
Artikel 26 heißt es weiter: „Legen zwei oder mehr Ver-
antwortliche gemeinsam die Zwecke der und die Mittel 
zur Verarbeitung fest, so sind sie gemeinsam Verantwort-

liche. Sie legen in einer Vereinbarung in transparenter 
Form fest, wer von ihnen welche Verpflichtung gemäß 
dieser Verordnung erfüllt, insbesondere was die Wahr-
nehmung der Rechte der betroffenen Person angeht“.

Wie in der Einleitung bereits erwähnt, gilt die Einhal-
tung der DSGVO nicht nur für EU-Mitgliedsstaaten! 
Während im BDSG noch das „Herkunftslandprinzip“ 
gültig war, lautet nun das korrekte Stichwort: Marktort-
prinzip (Artikel 3)! Demnach müssen sich auch Unter-
nehmen aus Nicht-EU-Ländern an die DSGVO halten, 
wenn sie innerhalb der EU personenbezogene Daten 
erheben, Produkte oder Dienstleistungen anbieten oder 
das Verhalten von EU-Bürgern beobachten. Dabei spielt 

es auch keine Rolle, ob die Personen für die angebote-
nen Produkte oder Dienstleistungen entgeltlich oder 
unentgeltlich erworben werden.

Auch bei der zuständigen Aufsichtsbehörde gibt es 
mit dem Inkrafttreten der DSGVO eine Neuerung: die 
Einführung eines sogenannten One-Stop-Shops! Das 
bedeutet, dass für Unternehmen, die Niederlassungen 
in mehreren Ländern haben, nur die Aufsichtsbehörde 
an ihrem Hauptsitz zuständig ist. Der Betroffene kann 
sich aber weiterhin an die Aufsichtsbehörde an seinem 
Wohnsitz wenden. Welche Rechte die betroffenen Per-
sonen außerdem haben, erfahren Sie im nächsten Ka-
pitel.
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«

«

Expertentipp

Udo Sum
Leiter cobra Projekt- und Serviceteam

„cobra bietet maximale Flexibilität bei der Gestaltung 

der Datenstruktur und damit vielfältige 

Möglichkeiten, um den Grundsätzen der DSGVO 

gerecht zu werden. Die nächste cobra Software-

Generation steht bereits in den Startlöchern: Mit 

cobra Version 2018 „DATENSCHUTZ-ready“ dürfen 

sich cobra Anwender auf zahlreiche 

Datenschutz-Komfortfunktionen 

freuen, die sie bei der Ein-

haltung der Grundsätze 

gezielt unterstützen 

und damit vor 

drohenden 

Bußgeldern 

schützen.“

DATENSCHUTZ-ready mit cobra CRM

Mehr drin: cobra CRM toppt flexibles Kundenbeziehungsmanagement 

für Vertrieb, Marketing und Service mit professionellem 

Datenschutzmanagement nach DSGVO.

Ende Kapitel 1  „ein erster Überblick“

Expertentipp 
Udo Sum
Leiter cobra Projekt- und Serviceteam

»

»

„cobra bietet maximale Flexibilität bei der 
Gestaltung der Datenstruktur und damit 
vielfältige Möglichkeiten, um den Grund-

sätzen der DSGVO gerecht zu werden. Mit cobra 
‚DATENSCHUTZ-ready‘ profitieren cobra An-
wender von zahlreichen Datenschutz-Kom-
fortfunktionen, die sie bei der Einhaltung der 
Grundsätze gezielt unterstützen und damit 
vor drohenden Bußgeldern schützen.“

DATENSCHUTZ-ready mit cobra CRM
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Personenbezogene Daten 
             und die Betroffenenrechte
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Personenbezogene Daten und die Betroffenenrechte

Unter personenbezogenen Daten (pbD) versteht man laut 
Artikel 4 „alle Informationen, die sich auf eine identifi-
zierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen“. 

Das sind beispielsweise:
.  Name, Alter, Familienstand, Geburtsdatum
.  Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse
.  Konto-, Kreditkartennummer
.  Kraftfahrzeugnummer, Kfz-Kennzeichen
.  Personalausweisnummer, Sozialausweisnummer
.  Vorstrafen
.  Genetische Daten und Krankendaten
.  Werturteile wie zum Beispiel Zeugnisse

Eine Person ist laut Artikel 4 Nr. 1 DSGVO identifizier-
bar, wenn sie durch „Zuordnung zu einer Kennung wie 
einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standort-
daten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder 
mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der 
physischen, […] wirtschaftlichen, kulturellen oder so-
zialen Identität dieser natürlichen Person sind, iden-
tifiziert werden kann“.  

Der Datenschutz verfolgt das Ziel, die Rechte und Freiheiten von Betroffenen hinsichtlich der Verarbeitung ihrer Daten 
zu schützen. Ohne derartige Daten wäre die Gewinnung von Kunden für viele Unternehmen unmöglich. In der DSGVO 
ist ausführlich geregelt, unter welchen Umständen personenbezogene Daten erhoben, gespeichert, verwendet und auch 
weitergegeben werden dürfen. Zuerst sollten wir deshalb einen Blick auf die personenbezogenen Daten werfen.

Antwort: Günther Jauch

Bestimmbar ist eine Person dann, wenn ihre 
Identität durch die Angabe von Zusatzwissen 
festgestellt werden kann. Beispiel: Seine Jugend 
verbrachte er auf einem Weingut. Von 1985-89 
moderierte er mit Herr Gottschalk die B3-Ra-
dioshow.
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«

«

Expertentipp

Udo Sum
Leiter cobra Projekt- und Serviceteam

„In cobra 2018 definieren Sie individuell auf Ihre 

unternehmerischen Prozesse abgestimmt, welche 

Daten als personenbezogen gekennzeichnet werden 

sollen. Das hat den Vorteil, dass Sie einen schnellen 

Überblick darüber erhalten, welche und wie viele 

personenbezogene Daten von einer natürlichen 

Person erfasst wurden. Wer in Ihrem Unternehmen 

Zugriff auf diese Einstellungen hat, konfigurieren Sie 

über das detaillierte cobra Berechtigungssystem.

Zudem können diese personenbezogene Daten per 

Knopfdruck ausgegeben und 

bei Bedarf in maschinenles-

barem Format zur 

Verfügung stellen.“

Personenbezogene Daten in cobra

DATENSCHUTZ-ready mit cobra CRM

Komfort in Sachen „Betroffenenrechte“: Die Anzeige und Ausgabe personenbezogener Daten

in cobra erfolgt per Klick. Selbstverständlich gibt cobra die Daten auch in gängigem 

maschinenlesbaren Format aus.

Kapitel 2  „ Personenbezogene Daten und die Ber...“

Screenshots: cobra-PBD + cobra-Menü-PBD 

»

»

„In cobra CRM definieren Sie in-
dividuell auf Ihre unternehme-
rischen Prozesse abgestimmt, 
welche Daten als personen-
bezogen gekennzeichnet 
werden sollen. Das hat 
den Vorteil, dass Sie 
einen schnellen Über-
blick darüber erhal-
ten, welche und wie 
viele personenbezo-
gene Daten von einer natürlichen Person erfasst wurden. Wer in Ihrem 
Unternehmen Zugriff auf diese Einstellungen hat, konfigurieren Sie über 
das detaillierte cobra Berechtigungssystem. Zudem können diese Sie 
personenbezogenen Daten per Knopfdruck ausgeben und bei Bedarf in  
maschinenlesbarem Format zur Verfügung stellen.“ 

Expertentipp 
Udo Sum
Leiter cobra Projekt- und Serviceteam

Personenbezogene Daten in cobra

DATENSCHUTZ-ready mit cobra CRM
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Nach dem Zeitpunkt der Fertigstellung befragt, bekannten sich über ein Drittel der Unter-
nehmen (35 Prozent) bei der BITKOM-Umfrage zu ihrer bisherigen Lethargie in Sachen 
DSGVO-Umsetzung und haben noch gar nicht begonnen.  Noch erschreckender: Bei der 
cobra Blitzumfrage vom Januar 2019 sahen sich fast 20 Prozent der Unternehmen beim 
Fertigstellen der DSGVO-Bemühungen erst Ende 2019 auf der sicheren Seite. Optimis-

tisch, die Aufgabe bis Mitte 2019 hinter sich gebracht zu haben, sind bei cobra immerhin 
zwei Drittel bzw. 67 Prozent. Bei einer Fertigstellung bis Ende 2019 steigt dieser Wert auf 
fast 80 Prozent der Unternehmen an. Bis Ende 2018 konnten laut der cobra-Umfrage nur 
31 Prozent der Unternehmen die Umstellung abschließen.

DSGVO Blitzumfrage
Viele Unternehmen haben erst begonnen, andere sind erst „irgendwann“ fertig

Bis wann sind Deutschlands Unternehmen auf der sicheren Seite?

10 %

Bereits vollständig 
umgesetzt

19,61 %

31,37 %

80,39 %

100 %

Quelle: cobra
Bis Ende 2018 Bis Mitte 2019 Bis Ende 2019 Irgendwann 

oder nie

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

66,67 %
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Grundsätzlich müssen sich die Daten auf einen leben-
den Menschen beziehen. Einzelangaben über juristische 
Personen, wie z. B. eine Kapitalgesellschaft oder einge-
tragene Vereine, zählen nicht zu personenbezogenen Da-
ten. Beziehen sich die Daten jedoch auf eine natürliche 
Person, die hinter der juristischen Person steht, gilt et-
was Anderes. Dies ist bspw. bei einer GmbH einer Einzel-
person der Fall, wenn enge finanzielle, persönliche oder 
wirtschaftliche Verflechtungen zwischen der natürlichen 
und der juristischen Person bestehen. 

Darüber hinaus dürfen nicht alle personenbezogenen Da-
ten ohne Weiteres verarbeitet werden! Die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, aus denen die folgenden be-
sonderen Kategorien personenbezogener Daten hervor-
gehen, ist untersagt:

.    Rassische und ethnische Herkunft

.    Politische Einstellung

.    Religiöse und weltanschauliche Überzeugungen

.    Gewerkschaftszugehörigkeit

.    Daten über Gesundheit oder Sexualität

.    Genetische und biometrische Daten zur eindeutigen 
Identifizierung einer natürlichen Person

Diese Daten werden als sensible personenbezogene Da-
ten verstanden und dürfen grundsätzlich nicht erhoben 
werden! Die DSGVO hat jedoch auch Ausnahmen defi-
niert, die eine Verarbeitung zulässt: 

.    Der Betroffene hat ausdrücklich eingewilligt

.    Notwendigkeit aufgrund von Arbeitsrecht, sozialer Si-
cherheit oder Sozialschutz

.    Vertretung lebensnotwendiger Interessen, während der 
Betroffene nicht einwilligen kann

.    Verarbeitung innerhalb einer politischen, religiösen 
etc. gewerkschaftlichen Organisation

.    Verarbeitung von der Person selbst veröffentlichten 
Daten

.   Rechtsansprüche und Handlungen von Gerichten

.    Das EU-Recht erlaubt die Verarbeitung, z. B. am Flug-
hafen

.    Gesundheitsvorsorge und Arbeitsmedizin (nur durch 
Fachpersonal mit Geheimhaltungspflicht)

.   Öffentliches Interesse, z. B. Gesundheitsschutz

.   Archivzwecke

Betroffenenrechte
Wie eingangs erklärt, schützt der Datenschutz die 
Rechte der Betroffenen. Demnach ist es naheliegend, 
dass in der DSGVO auch die Betroffenenrechte aus-
führlich festgelegt sind. Das war bereits im Bundes-
datenschutzgesetz der Fall, sodass auf Unternehmen 
hier keine großen Neuerungen zukommen. In den 
nachfolgenden Kapiteln werden wir jedoch immer 
wieder über die einzelnen Betroffenenrechte stol-
pern, weshalb es hilfreich ist, sich einen ersten Über-
blick zu verschaffen.

Auskunftsrecht 
Der Betroffene hat das Recht nachzufragen, ob und 
welche personenbezogenen Daten verarbeitet werden. 
Trifft dies zu, darf die Person weiterführend Auskunft 
über diese Daten, den Verarbeitungszweck, wo die Da-
ten erhoben worden sind, deren Empfänger sowie auf 
die Information über die Dauer der Speicherung der 
Daten oder die Kriterien für die Festlegung der Dauer 
und ihre Rechte verlangen.
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cobra:
Betroffenenrechte und Auskunftsersuchen — kann man 
aus heutiger Sicht von einer vorhergesagten Flut an Aus-
kunftsanfragen berichten? Welche Probleme beobach-
ten Sie bei der Beantwortung dieser Anfragen in der Pra-
xis? Und wie könnten Unternehmen die Bearbeitung, z. 
B. mit standardisierten Workflows, Ihrer Meinung nach
effizienter gestalten?

Jan Morgenstern:
Als Flut würde ich das nicht bezeichnen. Aber ich beobachte, 
dass die Auskunftsansprüche und auch die Löschbegehren 
zunehmen. Der Einsatz eines gut strukturierten und daten-
schutzkonformen CRM Systems, in dem man insbesondere 
diese Auskunftsansprüche in einer zentralen Datenbank 
zusammentragen kann, kann hier eine große Unterstützung 

sein. Wenn ich zu viele unterschiedliche Datenbanken habe, 
dann wird es mir schwerfallen diese Auskunftsansprüche 
rechtzeitig umzusetzen, da man hierfür nur einen Monat Zeit 
hat. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass man eine zentrale 
Datenbank hat, aus der man diese Betroffenenrechte umset-
zen kann und gleichzeitig entsprechende Workflows definiert, 
die sicherstellen, dass die Fristen gewahrt werden. Es muss 
unterschieden werden, ob es sich um eine Auskunftsanfrage 
oder um ein Löschbegehren handelt. Muss ich löschen? Kann 
ich löschen? Manchmal sagt jemand, dass gelöscht werden 
muss, obwohl die Daten der Aufbewahrungsfrist unterliegen. 
Standardisierte Vorgehen, die die internen Prozesse klar ab-
bilden, helfen Mitarbeitern enorm und sind meiner Meinung 
nach sehr wichtig.

Interview Stand 09/2018

Aktuell nachgefragt
Status quo bei Auskunftsersuchen und Betroffenenrechten

Jan Morgenstern
Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht
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Recht auf Berichtigung 
Sind falsche personenbezogene Daten hinterlegt, kann 
die betroffene Person eine Berichtigung verlangen.

Recht auf Löschung und das „Recht auf Verges-
senwerden“ 
Wie auch im Bundesdatenschutzgesetz können Betrof-
fene die Löschung der eigenen Daten verlangen. Davon 
ausgenommen sind z. B. Daten, die gesetzlichen Auf-
bewahrungsfristen unterliegen.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Wie der Name es schon erahnen lässt, können Betroffene 
unter bestimmten Umständen die Verarbeitung ihrer Da-
ten vom Verantwortlichen einschränken. Besteht bspw. 
der Verdacht auf fehlerhafte Daten, kann die Verarbei-
tung so lange gesperrt werden, bis der Fall aufgeklärt ist.

Recht auf Datenübertragbarkeit 
Der Betroffene hat das Recht, die Übermittlung seiner 
Daten an einen Dritten zu verlangen. Dies soll vor allem 
einen Wechsel zu einem anderen Anbieter erleichtern. 
Auf Seite 32 gehen wir näher auf dieses Recht ein.

Widerspruchsrecht
Mit dem Widerspruchsrecht können Betroffene der Ver-
arbeitung ihrer Daten widersprechen.

Recht auf Unbetroffenheit von rechtsverbindli-
chen Entscheidungen mit Grundlage in automati-
sierten Datenprozessen
Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer aus-
schließlich auf einer automatisierten Verarbeitung be-
ruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr 
gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähn-

licher Weise erheblich beeinträchtigt. 
Nimmt eine betroffene Person bspw. Ihr Recht auf 
Auskunft oder Löschung in Anspruch, so hat der Ver-
antwortliche laut Artikel 12 Abs. 3 DSGVO 1 Monat 
Zeit den Antrag zu bearbeiten und die erwünschten 
Informationen zur Verfügung zu stellen. Im selben 
Absatz heißt es außerdem: „Diese Frist kann um wei-
tere zwei Monate verlängert werden, wenn dies unter 
Berücksichtigung der Komplexität und der Anzahl von 
Anträgen erforderlich ist. Der Verantwortliche unter-
richtet die betroffene Person innerhalb eines Monats 
nach Eingang des Antrags über eine Fristverlängerung, 
zusammen mit den Gründen für die Verzögerung.“ Das 
erfordert, dass Ihre Mitarbeiter hinsichtlich der Betrof-
fenenrechte umfassend geschult sind, einen Antrag 
auch als solchen erkennen, um entsprechende Arbeits-
prozesse in Gang zu setzen und die definierten Fristen 
einzuhalten.  

www.cobra.de/datenschutz-ebook
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Datenschutz und cobra CRM

cobra CRM Lösungen bieten vielfältige Möglichkeiten, die Anforderungen 
der DSGVO umzusetzen. Seit Version 2018 dürfen sich cobra Kunden da-
rüber hinaus über eine Version freuen, die maximalen Komfort in Sachen 
Datenschutz bietet. 

Wir unterstützen Sie individuell bei der Umsetzung Ihrer Anforderun-
gen im Kunden- und Datenschutzmanagement. Unsere Mitarbeiter in  
Vertrieb und Projektmanagement sind intensiv auf die Neuerungen der 
DSGVO geschult und freuen sich auf Ihre Kontaktaufnahme.

cobra Kundenberatung 
kundenberatung@cobra.de 
Telefon 07531 8101-66

Weitere Informationen unter www.cobra.de



Das komplette E-Book und viele weitere Informationen und 

Checklisten rund um das Thema Datenschutz nach DSGVO erhalten 

Sie im Rahmen des cobra Newsletter-Abonnements gratis.
Jetzt registrieren unter:

www.cobra.de/datenschutz-ebook

Weiterlesen?
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